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Sportberichterstattung widerspiegeln. Zunächst ist 
es das Ziel der Wettbewerbspolitik, einen offenen, 
fairen und wirkungsvollen Wettbewerb im Sport-
rechtemarkt sicherzustellen. (5) Zweitens ist es 
die Aufgabe der sektorspezifischen Medienregu-
lierung, den freien Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen zu garantieren. Darunter fällt auch 
der Zugang zur Berichterstattung über sogenannte 
Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Be-
deutung (kurz: Großereignisse), wozu vor allem 
nationale und internationale Sportveranstaltungen 
zählen. (6) Allerdings hat es in der Vergangenheit 
immer wieder Forderungen vor allem von Seiten 
der kommerziellen Pay-TV-Veranstalter sowie eini-
ger Sportverbände gegeben, beide Regulie rungs-
bereiche aufzuweichen, besonders den letztge-
nannten. (7)

Der vorliegende Beitrag argumentiert für einen 
gleichgewichtigen Ansatz, der darauf abzielt, die 
kommerziellen Prioritäten von Rundfunkunterneh-
men und Sportverbänden mit den weitergehenden 
soziokulturellen Bedürfnissen der Öffentlichkeit  
im Sinne eines freien Zugangs zur Sportbericht-
erstattung in Balance zu bringen. Basierend auf 
einer vergleichenden Untersuchung in acht unter-
schiedlichen Rundfunkmärkten (Australien, Bra-
silien, Deutschland, Großbritannien, Indien, Süd-
afrika, Spanien und den USA), die ausgewählt 
wurden, um eine möglichst globale Perspektive 
der Untersuchung sicherzustellen (8), wird im Fol-
genden dargelegt, dass in vielen Fällen die Balance 
zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Inter-
essen der Sportberichterstattung zu weit in Rich-
tung der kommerziellen Interessen dominanter 
Pay-TV-Unternehmen und Sportverbände verscho-
ben ist, die beide vor allem an einer Maximierung 
ihrer Einnahmen aus Übertragungsrechten inter-
essiert sind. Im Ergebnis werden die Zuschauer 
mit der Alternative konfrontiert, höhere Ausgaben 
für Pay-TV in Kauf zu nehmen oder auf den Zugang 
zu bedeutenden Sportveranstaltungen zu verzich-
ten. Vor diesem Hintergrund wird schließlich argu-
mentiert, dass sowohl die nationalen Gesetzgeber 
als auch die internationalen Regulierungsinstituti-
onen (z. B. die EU) erstens dem Druck von Pay-TV-
Unternehmen und Sportverbänden widerstehen 
sollten, existierende Regeln zur Sicherung des 
freien Zugangs zu Sportübertragungen zu lockern, 
und zweitens das vorhandene wettbewerbsrecht-
liche Instrumentarium konsequenter anwenden 
sollten – immer mit Blick auf die spezifischen 
wirtschaftlichen und kulturellen Eigenheiten der 
Sportberichterstattung.
 Im ersten Teil des Beitrags werden die drei 
grundlegenden Ansätze zur Regulierung der Sport-
berichterstattung und der Sportrechte im Rund-
funk skizziert: „freier Markt“, „starke Regulierung“ 
und „ausbalancierter Ansatz“. Hieran anschließend 
wird die Regulierung der Sportberichterstattung in 
einer Reihe von unterschiedlichen Märkten näher 
analysiert. Abschließend werden noch einmal die 
wesentlichen Vorteile eines ausbalancierten Mark-
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Die Entwicklung des professionellen Sports zu 
einer hochprofitablen, globalen Industrie ist sehr 
gut dokumentiert. (1) Ebenso wird seit langem an-
erkannt, dass Sport eine soziokulturelle Aktivität 
darstellt, die von vielen Millionen Menschen welt-
weit wertgeschätzt wird. (2) In beiden Bereichen 
– dem ökonomischen und soziokulturellen – haben 
die Medien, und speziell das Fernsehen, eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung des Sports in 
seiner gegenwärtigen Form gespielt. 

Sportverbände und Fernsehveranstalter haben 
dabei eine synergetische Beziehung zueinander 
gefunden, die den (kommerziellen) Interessen 
beider Seiten förderlich ist. Insofern könnte argu-
mentiert werden, dass die Kommerzialisierung des 
Sports allen Playern in Sport- und Medienbusiness 
dienlich ist, das heißt Medienkonzernen, Vermark-
tungsagenturen, Markenfirmen und Sponsoren, 
Eventveranstaltern, Sportverbänden und auch den 
Profisportlern selbst, allerdings nicht in jedem Fall 
auch den Sportfans. (3) Andererseits ist ebenso 
zu beobachten, dass in vielen Ländern die Bericht-
erstattung über Sportveranstaltungen und Wett-
kämpfe, sowohl von öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten (z. B. Deutschland) als auch natio-
nalen kommerziellen Fernsehunternehmen (z. B. 
die USA), gemeinsame Fernseherlebnisse ermög-
licht hat, welche den Sinn für nationale Identität 
und kulturelle Gemeinsamkeit stärken konnte. (4) 
Auf dieser Grundlage haben vor allen die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa seit 
langem die Sportberichterstattung als einen wich-
tigen Teil ihrer öffentlichen Aufgabe verstanden. 
Die Übertragung großer Sportereignisse im Fern-
sehen hat ohne Zweifel auch eine Schlüsselrolle 
bei der Etablierung des Sports als signifikanten 
Teil der Populärkultur gespielt. Paradoxerweise 
half diese frei zugängliche Sportberichterstattung 
gleichzeitig aber dabei, die heutige hochkom-
merzialisierte Sportindustrie zu entwickeln.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, 
wie die oben beschriebenen unterschiedlichen Per-
spektiven auf das Thema Fernsehen und Sport sich 
in verschiedenen Ansätzen zur Regulierung der 
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Ländern die Gegenüberstellung der Ansätze des 
„freien Marktes“ und der „starken Regulierung“ 
ein sinnvoller Ausgangspunkt.
 In diesem Sinne bietet Abbildung 1 eine stark 
vereinfachte Schematisierung der Positionierung 
der regulatorischen Ansätze in den acht unter-
suchten Ländern. Wie sich im Folgenden weiter 
zeigen wird, führen sowohl der stark marktorien-
tierte als auch der stark regulierende Ansatz im 
Ergebnis zu signifikanten Ungleichgewichten zwi-
schen den beteiligten kulturellen und kommerzi-
ellen Interessen. Der ausbalancierte Ansatz (u.a. 
eingesetzt in Deutschland) ist dagegen durch ein 
Bemühen gekennzeichnet, zwischen den potenziell 
gegensätzlichen Interessen in diesem Bereich einen 
machbaren Ausgleich zu schaffen. 

Der marktorientierte Ansatz
Generell kann davon gesprochen werden, dass in 
den USA, in Brasilien, Spanien und Südafrika ein 
im Wesentlichen marktorientiertes Regulierungs-
modell angewendet wird. In allen diesen Ländern 
gibt es keine (oder in den Fällen von Spanien und 
Südafrika nur relativ schwache) Bestimmungen, 
was die Berichterstattung über Ereignisse von er-
heblicher gesellschaftlicher Bedeutung betrifft. Die 
Anwendung von Regeln aus dem Wettbewerbs-
recht ist hier entweder minimal (Brasilien, Süd-
afrika) oder erfolgt ohne besondere Rücksicht-
nahme auf die besonderen ökonomischen sozio-
kulturellen Faktoren des Sports (Spanien). Insbe-
sondere in den USA war der liberale Marktansatz 
von Beginn an das dominierende Modell für die 
Rundfunkwirtschaft insgesamt. In den zurück-
liegenden zehn Jahren konnte darüber hinaus be-
obachtet werden, dass die sehr liberale Medien-
regulierung ein hochkonzentriertes System her-
vorgebracht hat, in dem eine Handvoll großer 
Konzerne im Wesentlichen die gesamte Medien-
industrie dominiert. 

Speziell in Bezug auf die amerikanische Sport-
medienlandschaft ist festzuhalten, dass erstens 
der nicht-kommerzielle Rundfunkveranstalter PBS 
keine Rolle im Bereich der populären Sportrechte 
spielt. Zweitens sind die in dem 1970er Jahren 
durch die Regulierungsinstitution Federal Commu-
nications Commission (FCC) eingeführten Regeln, 
die den Kabelfernsehunternehmen untersagten, 
Übertragungsrechte für große Events (z. B. das 
Finale der Baseball-World-Series, den Superbowl 
im amerikanischen Football sowie die Olympischen 
Spiele) zu erwerben, gerichtlich vom Pay-TV-Ver-
anstalter Home-Box-Office (HBO) juristisch ange-
gangen und schließlich gerichtlich revidiert wor-
den. Das Hauptargument von HBO war in diesem 
Rechtsverfahren, die FCC habe mit ihrer Regulie-
rung den ersten Verfassungszusatz bezüglich der 

tes an der Regulierung von Sportberichterstat-
tung zusammengefasst. Ein solcher Markt dient 
durch eine Verbindung von Wettbewerbsrecht und 
der Regulierung des Zugangs zu Großereignissen 
den Interessen sowohl von Rundfunkunterneh-
men, Sportverbänden als auch den Bürgern glei-
chermaßen. 

Drei Ansätze der Regulierung
Die Umsetzung eines solchen ausbalancierten Re-
gulierungsansatzes erfordert auf Seiten der Politik 
und der Regulierungsinstanzen ein beständiges 
Abwägen der wirtschaftlichen und soziokulturellen 
Implikationen ihrer Entscheidungen (bzw. Nicht-
Entscheidungen). Aus globaler Perspektive be-
trachtet, nimmt die Regulierung der Sportbericht-
erstattung unterschiedlichste Formen an, jeweils 
mit bedeutsamen Implikationen sowohl für die 
wirtschaftlichen als auch die kulturellen Interes-
sen. Dabei ist offensichtlich, dass die zu beobach-
tenden unterschiedlichen Ansätze in jedem Einzel-
fall die besonderen historischen, politischen und 
kulturellen Traditionen des Landes widerspiegeln. 
Noch lassen sich die Art und die Intensität der 
regulativen Eingriffe in die Sportberichterstattung 
auf sinnvolle Weise innerhalb eines Kontinuums 
systematisieren, in dem der „freie Markt“ an dem 
einen Ende und die „starke Regulierung“ an dem 
anderen Ende steht. Im Fall des „freien Marktes“ 
werden die Sportrechte und die Sportübertragung 
vollständig den Marktkräften überlassen. 

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt im 
Fall des „freien Marktes“ keine oder nur eine ge-
ringe Rolle zu, der regulatorische Rahmen enthält 
wenige Instrumente zur Begrenzung der Markt-
macht dominanter kommerzieller Anbieter und zur 
Sicherung des freien Zugangs zu Übertragungen 
von großen Sportereignissen. Im Fall der „starken 
Regulierung“ wird dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk (und eventuell auch frei zugänglichen 
kommerziellen Rundfunkveranstaltern) eine zent-
rale Rolle im Bereich der Sportrechte und Sport-
berichterstattung zugewiesen. Dabei garantiert 
der Rechtsrahmen eine frei zugängliche Fernseh-
berichterstattung für eine umfangreichere Liste als 
wichtig erachteter Sportveranstaltungen. Zusätz-
lich werden Prinzipien des Wettbewerbsrechts 
angewendet, die wenig Rücksicht nehmen auf die 
spezifischen ökonomischen und soziokulturellen 
Eigenheiten von Sportveranstaltungen und Sport-
übertragungen. 

In der Realität bewegen sich die Regelungen in 
den meisten Ländern zwischen diesen beiden 
idealtypischen Polen, einige Länder (z. B. Indien) 
kombinieren einen interventionistischen Ansatz im 
Bereich des Zugangs zu Ereignissen von erheb-
licher gesellschaftlicher Bedeutung mit einem 
weniger rigiden Ansatz bei der Anwendung des 
Wettbewerbsrechts (oder umgekehrt). Dennoch 
ist für die vergleichende Untersuchung der ein-
schlägigen Regulierung in den verschiedenen 
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ball) und dem Satellitenbetreiber DirecTV den 
Zugang zu den Fernsehkanälen für Kabelanbieter. 
Nachdem die FCC mit einer Intervention gedroht 
hatte, lockerte MLB seine exklusive Verbindung 
mit DirecTV und erlaubt auch anderen Verbrei-
tungsplattformen den Zugang zu dem Material. 
Der zu beobachtende Trend zur direkten Vermark-
tung der Live-Übertragungsrechte durch die gro-
ßen Sport ligen könnte künftig allerdings zur Forde-
rung nach einem stärkeren regulativen Eingriff 
führen, um den Wettbewerb im US-Sportrechte-
markt zu sichern. 

Ähnlich wie in den USA wurde auch in Brasilien die 
Rundfunkpolitik in der Vergangenheit hauptsäch-
lich durch marktwirtschaftliche statt durch sozio-
kulturelle Zielsetzungen geprägt. (11) Anders als in 
den USA gibt es in Brasilien allerdings nur eine 
relativ schwache Tradition des Wettbewerbsrechts. 
Erst in der vergangenen Dekade hat sich in Brasilien 
so etwas wie ein neuer wettbewerbsrechtlicher 
Rahmen entwickelt. Dies hat jedoch bisher noch 
keine Auswirkungen auf die etablierten Medien-
unternehmen, insbesondere wurde die dominante 
Position des Mediengiganten TV-Globo insgesamt 
nicht angetastet. (12) Es gelang der brasilianischen 
Regulierungsbehörde CADE immerhin, dem Unter-

Redefreiheit verletzt. (9) Drittens wurde der Sher-
man Antitrust Act, das heißt der Abschnitt des 
amerikanischen Wettbewerbsrechts, der die Ein-
führung von Kartellen verhindern soll, bisher nicht 
vollständig auf die Sportübertragungsrechte in den 
USA angewendet. Im Gegenteil, der Sports Broad-
casting Act von 1961 wurde explizit in die Rich-
tung formuliert, dass es den großen amerikani-
schen Sportverbänden trotz des geltenden Wettbe-
werbsrechts erlaubt war, Übertragungsrechte im 
großen Maßstab an Rundfunkveranstalter zu ver-
geben. Statt des allgemeinen Wettbewerbsrechts 
ist seither vor allem die Regulierung der Rund-
funkaufsicht FCC dafür verantwortlich, wettbe-
werbswidriges Verhalten im US-Sportrechtemarkt 
zu verhindern. 

Die FCC ist bisher allerdings vor allem in Einzelfällen 
aktiv geworden, bei denen es beispielsweise um 
Auseinandersetzungen zwischen Eigentümern von 
Sportfernsehkanälen und Pay-TV-Veranstaltern 
ging. (10) Beispielsweise verhinderte kürzlich ein 
Exklusivvertrag zwischen dem MLB-Network (Base-
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Die rechtliche Absicherung des freien Zugangs 
zu Großereignissen unterliegt in Südafrika jedoch 
einigen einschneidenden Einschränkungen. Erstens 
ist es Pay-TV-Veranstaltern möglich, die Übertra-
gungsrechte für nationale Sportereignisse zu er-
werben. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass 
auch frei zugängliche Rundfunkkanäle die Lizenzen 
erwerben können. Zweitens sieht es die südafrika-
nische Regulierung nicht vor, dass es in jedem Fall 
Live-Berichterstattungen über Sportgroßereignisse 
geben muss, sondern lediglich dass diese Events 
„live übertragen, mit Verzögerung live oder über 
einen frei zugänglichen Rundfunkdienst übertra-
gen“ (16) werden können. Zusammengenommen 
hat dies dazu geführt, dass die Fernsehübertra-
gungsrechte für die meisten großen Events vom 
Pay-TV-Veranstalter Multichoice erworben wer-
den. Um seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen 
und die Berichterstattung über ein Ereignis sicher-
zustellen, ist dann der öffentlich-rechtliche SABC 
(welcher finanziell nicht gut gestellt ist) gezwun-
gen, Sub lizenzen vom Multichoice-Veranstalter zu 
erwerben. Hinzu kommt, dass bis zum heutigen Tag 
das Wettbewerbsrecht im südafrikanischen Sport-
rechtemarkt kaum eine Bedeutung erlangt hat. In 
der Vergangenheit haben die Wettbewerber von 
Multichoice die südafrikanische Rundfunkaufsicht 
ICASA mehrfach aufgefordert, sich in ihrem Sinne 
einzumischen und verschiedene Wettbewerbsbe-
schränkungen im südafrikanischen Rundfunkmarkt 
zu beheben. 

Der Ansatz in Spanien im Bereich der Sportrechte 
und der Sportberichterstattung wird am besten 
deutlich, wenn man die Vermarktung der Fußball-
rechte betrachtet. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen großen europäischen Fußballmärkten, in 
denen die Übertragungsrechte zentral von einer 
Fußball-Liga vermarktet werden, liegt in Spanien 
die Vermarktung bei den Fußballvereinen selbst. 
Dieses System wurde im Jahr 1993 eingeführt, 
nachdem in einem Gerichtsverfahren die kollektive 
Vermarktung von Übertragungsrechten für nicht 
rechtmäßig erklärt wurde. In den beiden darauf-
folgenden Dekaden hat die Einzelvermarktung 
von Fußballübertragungsrechten zu signifikanten 
Ungleichgewichten zwischen den Fußballvereinen 
geführt, eindeutige Wettbewerbsverzerrungen zwi-
schen den Teams in der Liga geschaffen und damit 
langfristig auch die Popularität der Liga insgesamt 
geschwächt. Beispielsweise nahmen im Jahr 2010 
die beiden größten Clubs, Real Madrid und FC 
Barcelona, zusammen 140 Mio Euro durch den 
Verkauf der Fernsehübertragungsrechte ein, wäh-
rend kleinere Clubs, wie beispielsweise Sporting 
de Gijon und Malaga, nur rund 12 Mio Euro einnah-
men. In den Jahren 2009 und 2012 führten Strei-
tigkeiten zwischen den Vereinen über die Vertei-
lung der Fernsehgelder zu einem verspäteten Start 
in die neue Saison. 

nehmen TV-Globo einige Exklusivrechte an inter-
nationalen und einheimischen Fußballwettbewer-
ben zu entziehen und es dazu zu zwingen, seine 
populären Sport-TV-Kanäle auch auf rivalisieren-
den Pay-TV-Plattformen zu verbreiten. (13) Noch 
bedeutsamer ist, dass es in Brasilien bisher noch 
keinerlei Gesetzgebung zu den sogenannten Ereig-
nissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-
tung gibt. Dies hat zwar noch nicht, wie in anderen 
Ländern, zu einer Migration der Live-Sportbericht-
erstattung in die Pay-TV-Plattformen geführt – 
dem standen die relativ hohen Kosten, die mit dem 
Abonnement verbunden sind, entgegen. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufstieg Brasiliens in den letzten 
Jahren ist aber auch eine zunehmend besser ge-
stellte Mittelschicht entstanden, die gleichzeitig 
auch ein zunehmend größeres Potenzial für solche 
Pay-TV-Angebote darstellt. In der Konsequenz 
könnte es in absehbarer Zeit notwendig werden, 
auch in Brasilien gesetzliche Regelungen zu tref-
fen, welche vor allem für einkommensschwächere 
Schichten und die ländliche Bevölkerung den Zu-
gang zu Übertragungen von großen Sportereig-
nissen sichern. Die brasilianische Regierung hat 
zudem moderate Schritte unternommen, um die 
Demokratisierung des Mediensystems voranzu-
bringen. So wurde ein nationaler öffentlich-recht-
licher Rundfunkveranstalter, TV-Brasil, eingerichtet, 
der vor allem die Aufgabe hat, kulturelle Belange 
zu fördern und die Vielfalt im Medienmarkt zu  
sichern. (14) Darüber hinaus hat sich im politischen 
Bereich und in der breiteren Öffentlichkeit eine 
intensivere Debatte über die Notwendigkeit eines 
neuen medienrechtlichen Rahmens entwickelt, der 
dem öffentlichen Interesse besser dienen soll. Die 
Verabschiedung und Durchsetzung eines solchen 
neuen Rechtsrahmens bleibt jedoch eine erheb-
liche politische Herausforderung. 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich auch in 
Südafrika ein marktorientierter Ansatz in Bezug 
auf die Sportberichterstattung und die Sportrechte 
durchgesetzt. (15) Der bestimmende Faktor im 
südafrikanischen Sportrechtemarkt ist die domi-
nante Position des Pay-TV-Anbieters Multichoice 
und hier speziell seines digitalen Angebots DStv, 
welches unter anderen die Supersport-Kanäle ent-
hält. Ähnlich wie viele andere Pay-TV-Anbieter welt-
weit hat auch Multichoice sein Geschäftsmodell im 
Wesentlichen auf der umfangreichen (und oft ex-
klusiven) Übertragung der beliebtesten Sportarten 
Südafrikas, namentlich Rugby, Fußball und Cricket, 
aufgebaut. Zu Beginn der 2000er Jahre hat die 
südafrikanische Regierung gesetzliche Regeln für 
die Übertragung von Sportgroßereignissen getroffen. 
Hierdurch wurde es auch dem südafrikanischen 
öffentlich-rechtlichen Veranstalter SABC möglich, 
Übertragungsrechte für einige dieser wichtigen 
Sportveranstaltungen zu erwerben. Außerdem wur-
den die Liveübertragungsrechte für die Spiele der 
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 (Gastgeber 
war Südafrika) an den frei zugänglichen, kommer-
ziellen Fernsehsender e.tv vergeben. 
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alle vier Jahre stattfindenden Olympischen Spiele 
noch nicht einmal enthalten), entsprechende Listen 
in den europäischen Ländern umfassen dagegen 
regelmäßig weniger als 100 Ereignisse. (17)

Zusammengenommen haben diese beiden Aspekte 
der australischen Gesetzgebung zu einer erheb-
lichen Bevorteilung der frei zugänglichen (kom-
merziellen) Rundfunkveranstalter im Bereich der 
Sportrechte geführt. Allerdings hat das australische 
System nicht in jedem Fall zum intendierten Ziel 
geführt, die kulturellen Interessen der australischen 
Zuschauerschaft zu fördern. Beispielsweise haben 
in manchen Fällen frei zugängliche Rundfunksen-
der von der Regelung profitiert, indem sie Sport-
übertragungsrechte an Pay-TV-Veranstalter weiter 
veräußert haben. In anderen Fällen wurde frei 
zugänglichen Rundfunksendern vorgeworfen, sie 
würden Übertragungsrechte „anhäufen“ ohne die 
Absicht, diese auch tatsächlich zu nutzen, nur um 
den Pay-TV-Veranstaltern den Zugang zu diesen 
Rechten zu verwehren. (18) In den letzten Jahren 
hat es Anpassungen in der Gesetzgebung gegeben, 
die gegen solche Missbräuche gerichtet waren, 
doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der 
extensive Schutz frei übertragbarer Ereignisse in 
Australien zu einem (in ökonomischer Hinsicht) un-
terentwickelten Sportrechtemarkt geführt hat. (19) 
Dies ist wohl auch der Grund für die Pläne der aus-
tralischen Regierung, die Liste der zu schützenden 
Sportgroßereignisse einzuschränken, wenn auch 
nur marginal. (20)

In Indien können die gesetzlichen Bestimmungen 
zur Übertragung von Sportevents ebenfalls in die 
Kategorie starke Regulierung eingeordnet werden. 
Der seit dem Jahr 2007 gültige Rechtsrahmen 
untersagt es den Pay-TV-Veranstaltern, Live-Über-
tragungen von „Sportveranstaltungen von natio-
naler Bedeutung“ auszustrahlen, solange die Veran-
staltung nicht gleichzeitig frei über den öffentlichen 
Rundfunksender Doordarshan empfangbar ist. 
Allerdings enthält das Gesetz keine Anhaltspunkte 
konkreterer Art, wie ein „Sportereignis von natio-
naler Bedeutung“ zu definieren ist. Dies ist wahr-
scheinlich auch der problematischste Aspekt im 
Zusammenhang mit Übertragungen von Spielen 
des indischen Nationalteams im Cricket. Cricket ist 
mit Abstand der beliebteste Sport in Indien, doch 
die Auswahl darüber, welche Spiele der Cricket-
Nationalmannschaft für die freie Übertragung ge-
sichert seien sollen, ist nicht gesetzlich festgelegt, 
sondern wird von Fall zu Fall von der indischen 
Regierung entschieden. Hochproblematisch ist in 
der indischen Gesetzgebung auch die Regelung, 
dass sich die beteiligten Sender bei der Übertra-
gung von Sportereignissen die Werbeeinnahmen 
teilen sollen, und zwar im Verhältnis von 75 Prozent 
für den primären Rechteeigner und 25 Prozent 
für den öffentlichen Sender Doordarshan. Dieses 
System führt nicht selten dazu, dass Doordarshan 
bei der Übertragung von Sportveranstaltungen 
sogar Geld verliert, da es auf dem selben Sende-

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tat-
sache, dass die laufenden Fernsehverträge mit 
dem Ende der Saison 2014/2015 auslaufen, haben 
sich die 35 Clubs der ersten und zweiten spani-
schen Liga auf ein neues System zur Verteilung 
der Fernsehrechte geeinigt. Das neue System ent-
hält nach wie vor keine kollektive Vermarktung 
aller Fernsehrechte der beiden Ligen, da sich die 
großen Clubs weiterhin dagegen sperren, doch zu-
mindest Teile der Gesamteinnahmen werden neu 
verteilt werden und die Fernsehrechte sollen alle 
zum gleichen Zeitpunkt vergeben werden. Trotz 
dieses neuen Ansatzes zeigt der spanische Fall 
deutlich, zu welchen Ergebnissen es führt, wenn 
man allgemeine Wettbewerbsprinzipien auf den 
Sportsektor anwendet, ohne dessen Besonder-
heiten zu berücksichtigen. 

Der soziokulturellen Bedeutung des Sports wurde 
zumindest in einer Hinsicht in der spanischen 
Regulierung Rechnung zu tragen versucht, indem 
in der Gesetzgebung zu den sogenannten Ereig-
nissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-
tung neben verschiedenen anderen nationalen und 
internationalen Sportereignissen auch festgelegt 
wurde, dass pro Woche zumindest ein Spiel der 
ersten spanischen Fußball-Liga live im frei zu-
gänglichen Fernsehen übertragen werden muss. 
Die Definition eines regulären Spieles innerhalb 
einer Fußball-Liga als ein „Ereignis von erheb-
licher gesellschaftlicher Bedeutung“ dürfte außer-
halb Spaniens als durchaus diskussionswürdig 
eingeschätzt werden und ist wahrscheinlich auch 
der Grund, warum Spanien seine Liste der Groß-
ereignisse nicht offiziell an die Europäische Kom-
mission übermittelt hat (vgl. hierzu weiter unten). 

Der starke Regulierungsansatz
Im Kontrast zu den bisherigen Beispielen könnten 
Australien und (in etwas geringerem Maße) auch 
Indien als Beispiele für rigide Regulierung im Be-
reich der Sportrechte und der Sportberichterstat-
tung eingestuft werden. Diese Einstufung beruht 
im Wesentlichen auf der Gesetzgebung zu Groß-
ereignissen, die in beiden Ländern verabschiedet 
wurde. Das australische System unterscheidet 
sich dabei vor allem in zwei Punkten von dem in 
der Europäischen Union angewandten System. 
Zunächst einmal basiert es auf dem Prinzip der 
„ersten Wahl“, das heißt, frei zugänglichen Rund-
funksendern wird gegenüber den Pay-TV-Veran-
staltern Priorität beim Erwerb von Übertragungs-
rechten eingeräumt. Zweitens ist die Zahl der 
Sportereignisse, die in diesem Sinne durch die 
australische Gesetzgebung für die freie Übertra-
gung im Rundfunk reserviert werden, sehr viel 
größer als in Europa. Beispielsweise umfasste die 
australische Liste für die Jahre 2006 bis 2010 mehr 
als 800 Ereignisse in jedem Jahr (dabei waren die 
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einem „wesentlichen Teil“ zu verstehen ist. Im Er-
gebnis ist es den Mitgliedstaaten überlassen, ihre 
eigenen, untereinander leicht unterschiedlichen 
Konkretisierungen zu diesem Begriff, die von 70 bis 
95 Prozent der Bevölkerung reichen, vorzunehmen. 

Darüber hinaus liefert die EU-Richtlinie wenig Hilfe-
stellung bei der Frage, was genau unter einem 
„Ereignis von erheblicher gesellschaftlicher Be-
deutung“ zu verstehen ist. In jüngerer Zeit hat die 
Europäische Kommission versucht, in diesem Punkt 
mehr Klarheit zu schaffen. Um von der Kommission 
als Teil einer Liste schützenswerter Ereignisse an-
erkannt zu werden, müssen solche Ereignisse 
demnach zumindest zwei der folgenden Kriterien 
als „verlässliche Hinweise auf die Wichtigkeit der 
Ereignisse für die Gesellschaft“ vorweisen:
 1. Es muss ein allgemeines Interesse in dem 
Mitgliedsstaat für das jeweilige Ereignis vorhanden 
sein, nicht nur für die spezielle Gruppe derjenigen, 
die diesem Sport oder der jeweiligen Aktivität 
nachgehen. 
 2. Das Ereignis muss von einer spezifischen 
kulturellen Bedeutung für die Bevölkerung des je-
weiligen Mitgliedstaates sein und insbesondere 
als Ausdruck seiner kulturellen Identität gelten.
 3. Das zu übertragende Ereignis findet unter 
Beteiligung einer Nationalmannschaft im Kontext 
eines Wettbewerbs-Turniers von internationaler 
Bedeutung statt. 
 4. Das zu übertragende Ereignis hat eine lang-
jährige Tradition im frei zugänglichen Fernsehen 
und erreicht normalerweise größere Publika. (22)

Diese vergleichsweise klaren Kriterien, die die Euro-
päische Kommission für die Auswahl zu schüt-
zender Ereignisse formuliert hat, haben der EU-
Regulierung eine gewisse Position der Stärke in 
juristischen Auseinandersetzungen (z. B. mit Pay-
TV-Veranstaltern und/oder Sportverbänden) ver-
schafft. Beispielsweise versuchten im Jahr 2007 
FIFA und UEFA, die von den Mitgliedstaaten Belgien 
und Großbritannien festgelegten Listen der Ereig-
nisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-
tung anzufechten, weil in diesen Listen die gesamte 
FIFA-Weltmeisterschaft und UEFA-Europameister-
schaft enthalten waren, statt jeweils nur die Spiele, 
an denen die jeweiligen Nationalmannschaften 
beteiligt sind, sowie die Halbfinal- und Finalbegeg-
nungen. Der Europäische Gerichtshof bezog sich in 
seiner abschlägigen Entscheidung jedoch aus-
drücklich auf die oben genannten Kriterien, die 
die Europäische Kommission für die Definition von 
Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Be-
deutung aufgestellt hatte, und stellte fest, dass es 
für die Mitgliedstaaten legitim sei, größere Turniere 
in ihrer Gesamtheit in die entsprechende Liste auf-
zunehmen, auch wenn dies in anderen Mitglied-
staaten nicht so gehandhabt würde. (23)

platz mit dem Regelprogramm mehr Werbeumsatz 
erzielen könnte als mit dem 25-Prozent-Anteil an 
den Sportrechten. 

Auch in Indien hat das Wettbewerbsrecht bislang 
noch kaum Einfluss auf die Sportrechte und Sport-
berichterstattung erlangt. Gerade das Beispiel des 
Crickets (in seiner Bedeutung vergleichbar mit 
dem Fußball in Europa) zeigt jedoch die Notwen-
digkeit auf, auch in diesem Sektor effektive Regeln 
zur Sicherung des Wettbewerbs zu installieren. 
Seit den 1990er Jahren ist in Indien die Vergabe 
der Übertragungsrechte für Cricket-Veranstaltun-
gen immer wieder Gegenstand von Kontroversen 
gewesen. Die profitabelsten Sportrechte fallen 
regelmäßig den gleichen großen Veranstaltern zu – 
News Corporation (Star Sports), Sony und Zee TV. 
Mit wachsender Bedeutung des Satellitenfern-
sehens und des digitalen Kabels wächst auch der 
Anreiz für die großen Unternehmen, in diesem 
Markt zu expandieren und ihn zu dominieren. 
Unter diesen Umständen ist es eine herausragende 
Aufgabe für die indischen Wettbewerbsbehörden, 
dass auch die Interessen der indischen Zuschauer-
schaft im Zusammenhang mit den stark umwor-
benen Sportrechten gewahrt bleiben. 

Der ausbalancierte Ansatz
Die in der Europäischen Union geltende Gesetz-
gebung zu Sportrechten und Sportübertragungen 
kann als bestes Beispiel für einen gleichgewichti-
gen Ansatz gelten. Eingerichtet wurden die Regeln 
Ende der 1990er Jahre als Teil der sogenannten 
Fernsehrichtlinie, im Jahr 2007 (und später dann 
noch einmal im Jahr 2010) wurden sie in die  
audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie übernom-
men. Anders als etwa in Australien erlauben die 
EU-Regeln, dass Übertragungsrechte für Ereignisse 
von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung ent-
weder von frei zugänglichen oder von Pay-TV-
Veranstaltern erworben werden, vorausgesetzt, die 
Übertragung ist nicht exklusiv über das Pay-TV 
empfangbar, es sei denn es besteht kein Interesse 
von Seiten eines frei zugänglichen Senders. 

Auch diese Regeln sind in der praktischen Umset-
zung bisher nicht ohne Probleme geblieben. Zum 
einen hat bisher nur eine kleinere Zahl der Mit-
gliedstaaten (darunter einige der größeren) in Über-
einstimmung mit der EU-Gesetzgebung eine Liste 
der zu schützenden Ereignisse von erheb licher ge-
sellschaftlicher Bedeutung eingereicht. Die größere 
Zahl der Mitgliedstaaten (im Jahr 2011 20 von 28) 
hat dies allerdings noch nicht getan. Zum anderen 
enthält die EU-Regulierung eine Reihe von „unkla-
ren Definitionen“. (21) Beispielsweise wird in der 
einschlägigen Richtlinie gefordert, dass ein in der 
Liste aufgeführtes Ereignis von erheb licher gesell-
schaftlicher Bedeutung nicht in der Weise über-
tragen werden darf, dass ein „wesentlicher Teil“ 
der Öffentlichkeit keine Möglichkeit besitzt, dies 
über frei zugängliches Fernsehen zu empfangen. 
Allerdings wird keine Definition geliefert, was unter 
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nationalen Ereignissen geht allerdings bis in die 
1950er Jahre zurück. (28) Erst Mitte der 1990er 
Jahre rückte die Frage der Behandlung der Ereig-
nisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-
tung ins Zentrum der britischen Medienpolitik. Als 
Reaktion auf die Strategie des Pay-TV-Unterneh-
mens BSkyB bei dem Erwerb von Sportübertra-
gungsrechten wurden in das Rundfunkgesetz von 
1996 stärkere Regeln zum Schutz bestimmter 
Ereignisse übernommen. Seither ist die entspre-
chende Liste zu schützender Ereignisse und Ver-
anstaltungen sowie der Grad des Schutzes frei 
zugänglicher Rundfunkveranstalter Gegenstand 
heftiger öffentlicher und politischer Debatten in 
Großbritannien geblieben. Im Jahr 1999 wurde die 
Liste besonderer Ereignisse in zwei Teile aufgeteilt, 
wobei in Gruppe A jene Ereignisse zusammenge-
fasst wurden, die über frei zugängliche Fernseh-
sender verbreitet werden mussten. In Gruppe B 
wurden diejenigen Ereignisse aufgelistet, die auch 
exklusiv im Pay-TV live übertragen werden konnten, 
solange gleichzeitig auch „Sekundärrechte“ für die 
Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen vor-
handen waren. Über diese Regelung drückt sich 
das Bemühen aus, einen Ausgleich zu finden zwi-
schen der Forderung, freien Zugang zu bestimm-
ten besonderen Ereignissen zu sichern, und den 
kommerziellen Interessen von Pay-TV-Veranstal-
tern und Sportverbänden. 
 Der britische Ansatz im Bereich des Wettbe-
werbsrechts ist in ähnlicher Weise um Ausgleich 
bemüht. In den späten 1990er Jahren entschied 
ein britisches Gericht, dass die kollektive Vermark-
tung von Senderechten für die Premier League 
nicht unverhältnismäßig oder gegen das öffent-
liche Interesse gerichtet sei. (29) In jüngerer Zeit 
hat die Aufsichtsanstalt für die Kommunikations-
industrie in Großbritannien, Ofcom, versucht, die 
dominante Marktposition von BSkyB im Bereich 
der Sportrechte aufzubrechen, indem sie die Ver-
pflichtung zur Weitergabe von Rechten sowie stärker 
regulierte Preise durchsetzen wollte. Letzteres 
wurde jedoch von BSkyB erfolgreich gerichtlich 
angefochten. 

Deutschland führte 1999 eine Liste mit den natio-
nalen und internationalen Ereignissen ein, die als 
besonders wichtig für die deutsche Gesellschaft 
eingestuft werden. Die Zahl der aufgelisteten Er-
eignisse ist relativ gering und umfasst vor allem 
Ereignisse unter Beteiligung der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft sowie die Olympischen 
Sommer- und Winterspiele. Wegen des begrenzten 
Umfangs dieser Liste ist die Liveberichterstattung 
von Sportereignissen seither vor allem eine Domäne 
des Pay-TV in Deutschland, vor allem von Sky 
Deutschland. Im Jahr 2012 konnte Sky seine Posi-
tion weiter stärken, indem es auch die Liverechte 
für die Fußball-Bundesliga erwarb, einschließlich 
der Rechte für Kabel, Satellit, Mobil und Verbrei-
tung über IPTV. Dabei überbot Sky seinen stärks-
ten Konkurrenten, die Deutsche Telekom, um nicht 
weniger als 20 Prozent. Sky stimmte einer Verein-

Bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts der 
Europäischen Union auf Sportrechte und Sport-
übertragungen wurde ein ähnlich ausbalancierter 
Ansatz gewählt. Insbesondere entschied sich die 
Europäische Kommission dafür, die kollektive Ver-
gabe von Senderechten durch zum Beispiel Fuß-
ballverbände nicht zu untersagen, sondern deren 
Praxis so zu beeinflussen, dass wettbewerbswidri-
ges Verhalten möglichst ausgeschlossen bleibt. 
Beispielsweise wirkte die Europäische Kommission 
zu Beginn der 2000er Jahre in der Weise auf die 
UEFA-Vergabe von Champions-League-Spielen ein, 
dass Exklusivverträge nur jeweils maximal drei 
Jahre umfassen durften, die Fernsehrechte in eine 
Anzahl unterschiedlicher Pakete (Gold, Silber) auf-
geteilt und die Verbreitung über neue Medien nicht 
in diese Pakete eingeschlossen wurden. Nach 
Auffassung der Kommission waren die von der 
UEFA entsprechend modifizierten Vergabever-
fahren auch aus Wettbewerbssicht akzeptabel, da 
sie letztlich allen Interessen in diesem Bereich 
entgegenkämen. (24) Das UEFA-Verfahren erwies 
sich als besonders bedeutsam, da es als Blaupause 
für die Regulierung der kollektiven Vergabe von 
Senderechten für nationale Fußball-Ligen fungierte, 
namentlich für die Bundesliga in Deutschland und 
die Premier League in England. Für die Bundesliga 
wurde ebenfalls festgelegt, dass Exklusivverträge 
nicht mehr als drei Jahre laufen durften und die 
gesamten Übertragungsrechte in neun unterschied-
liche Pakete aufgeteilt wurden, darunter separate 
Pakete für Fernsehen und neue Medien. (25)
 Der Fall der Premier League erwies sich als 
komplexer, aber nach langwierigen Verhandlungen 
zwischen der Kommission und der Premier League 
wurde vereinbart, die Live-Übertragungen von 
Premier-League-Spielen (Saison 2006/2007 und 
2009/2010) in sechs gleichwertige Pakete aufzu-
teilen und dass nicht ein einzelner Anbieter alle 
sechs Pakete zusammen erwerben konnte. (26) 
Diese Vereinbarung beendete faktisch das Monopol 
von BSkyB im Bereich der Live-Übertragungsrechte 
von Premier-League-Spielen. Über den Ansatz der 
Europäischen Union in der Anwendung des Wett-
bewerbsrechts hat sich die Kollektivvermarktung 
als dominantes Modell für die Vermarktung von 
Senderechten im Bereich des Spitzenfußballs in 
Europa durchgesetzt. Die Europäische Kommission 
hebt dieses Modell sogar als Instrument zur 
Durchsetzung größerer Solidarität innerhalb des 
Sports hervor. (27)

In Großbritannien gilt seit der Auseinandersetzung 
mit der Europäischen Kommission auch ein eher 
ausbalancierter Ansatz bei der Regulierung von 
Sportübertragungsrechten. Die Tradition der Gesetz-
gebung zum Schutz des allgemeinen Zugangs zu 
Übertragungen von bestimmten Sport- und anderen 
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in der Bundesliga und der Premier League die 
Senderechte in verschiedene Pakete aufgeteilt und 
die Exklusivrechte jeweils auf drei Jahre begrenzt. 
Seither haben die beteiligten Sportverbände ihre 
Umsätze mit Fernsehrechten enorm steigern kön-
nen, nicht zuletzt wegen des Aufkommens neuer 
Verbreitungsplattformen und Technologien. Im Jahr 
2012 konnte Sky Deutschland seine Rechte an der 
Live-Übertragung der Bundesliga-Spiele (in TV und 
Internet) erneuern, dabei zahlt das Unternehmen 
rund 486 Mio Euro pro Saison von 2013/2014 an. 
Der vorausgegangene Vertrag umfasste noch eine 
Summe von 249 Mio Euro pro Saison. In Groß-
britannien hat die Premier League einen Vertrag 
mit Sky Television und British Telekom abgeschlos-
sen, der ein Gesamtpaket von rund 3 GBP umfasst, 
gegenüber 1,3 Mrd GBP in der vorausgegangenen 
Periode. Die Befürchtung, dass regulierende Ein-
griffe in die Vergabe von Fernsehrechten einen 
negativen Einfluss auf den Wert dieser Rechte 
haben könnten, wodurch weniger Geld für die 
Sportverbände zur Investition in ihren Sport übrig 
bliebe, sind vor dem Hintergrund solcher Zahlen 
als unbegründet zu betrachten. 

Bis heute haben sich diese regulierenden Eingriffe 
(sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene) auf den Sportrechtemarkt konzentriert und 
dabei mit wechselndem Erfolg versucht, die domi-
nanten Positionen der Pay-TV-Veranstalter wie 
Mediaset, Canal+ oder BSkyB zu begrenzen. Die 
Vorteile, die die Fernsehzuschauer aus dieser Politik 
gezogen haben, sind insgesamt weniger eindeutig. 
Es liegt daher nahe, dass sich die Aufmerksamkeit 
von Medienpolitik und Regulierung in Zukunft 
stärker auch auf die Position der Pay-TV-Veranstal-
ter im Verbrauchermarkt richten sollte, damit die 
breitere Verfügbarkeit von Sportprogrammen über 
eine größere Anzahl von Verteilplattformen hinweg 
mittel- und langfristig die Konsumentenpreise im 
Bereich der Sportprogramme senken hilft. 

Tatsache ist, dass aus wirtschaftlichen und strate-
gischen Gründen Sportverbände sowohl in Europa 
als auch in den USA beginnen, sich von exklusiven 
Übertragungsrechten zu verabschieden und sich 
stärker nicht exklusiven Lizenzierungsmodellen 
zuwenden. Nicht exklusive Modelle bedeuten, 
dass Sportverbände nicht mehr das gesamte 
Paket an Übertragungsrechten an den höchsten 
Bieter veräußern, sondern unterschiedliche Verträge 
mit verschiedenen Plattformen eingehen. Die wach-
sende Bedeutung breitbandiger Plattformen ermu-
tigt Sportverbände dazu, innovative nicht exklusive 
Modelle für die Veräußerung und Verwertung von 
Sportübertragungsrechten zu testen. In den USA 
haben einige wichtige Sportligen bereits eigene 
Kanäle gegründet, so zum Beispiel NFL Network 

barung zu, der es der Deutschen Telekom erlaubte, 
die Sportkanäle von Sky auch den Abonnenten der 
Telekom zugänglich zu machen. Das Bundeskartell-
amt stimmte dieser kollektiven Vermarktung von 
Sportübertragungsrechten mit der Auflage zu, dass 
die deutschen Profifußballvereine in Wahrnehmung 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung den Jugend- 
und Amateursport aktiv zu unterstützen hätten. Die 
Europäische Kommission untersuchte ihrerseits 
das Verfahren der Vermarktung der Bundesliga-
Rechte und stimmte ihm unter der Bedingung zu, 
dass die Rechte in separate Pakete aufgeteilt 
würden und die Verträge eine maximale Laufzeit 
von drei Jahren haben sollten. Das relativ lang-
same Wachstum des Pay-TV in Deutschland und 
der intensive Wettbewerb um Sportrechte ließen in 
Deutschland Befürchtungen wegen inflationär 
wachsender Rechtekosten aufkommen. Die Risi-
ken, die mit der starken Abhängigkeit des Fußballs 
von den Fernsehrechten verbunden sind, verdeut-
lichte im Jahr 2002 der Konkurs der Kirch-Gruppe, 
die seinerzeit die Bundesliga-Rechte besaß.

Die Vorteile eines ausbalancierten Ansatzes
Auch das Wachstum der digitalen Fernsehplatt-
formen hat in vielen Ländern Europas zu einer 
Verlagerung der Sportberichterstattung von den 
frei zugänglichen Fernsehsendern zu entgelt-
pflichtigen Spartensendern beigetragen. In den 
meisten Fällen sind die Zuschauer gezwungen, 
Abonnementgebühren für solche digitalen Sport-
kanäle zu bezahlen. (30) Trotzdem stellen die Geg-
ner einer Regulierung des Zugangs zu Übertragun-
gen von besonderen Ereignissen diese in Frage 
und bezeichnen sie als überholt in einem digitalen 
Medienumfeld, welches durch ein riesiges Kanal-
angebot gekennzeichnet ist und den Zuschauern 
viele Wege eröffnet, Sportprogramme zu sehen 
(und zu bezahlen). Als Antwort auf diese Kritik kann 
argumentiert werden, dass es in einem Medien-
umfeld, in dem direkte Zahlung für reguläre Pro-
gramme zunehmend zur Normalität wird, es mehr 
und nicht weniger Bedarf für regulative Eingriffe 
gibt, um weitergehende soziokulturelle Interessen, 
wie etwa den freien Zugang zu wichtigen Sport-
ereignissen, zu schützen. In diesem Sinne erscheint 
ein regulativer Ansatz im Bereich der Sport rechte 
und der Sportberichterstattung dringender als je 
zuvor, um die kommerziellen Interessen der Medien-
unternehmen und Sportverbände sowie die kultu-
rellen Interessen der Bürger und der Gesellschaft 
als Ganzes auszugleichen. 

Nicht zuletzt legen die dargestellten Beispiele nahe, 
dass ein solcher Ausgleich im Rahmen eines aus-
balancierten Regulierungsansatzes in der Praxis 
erfolgreich umgesetzt werden kann. So hat die von 
der Europäischen Kommission durchgesetzte Be-
dingung, dass exklusive Übertragungsrechte zeit-
lich limitiert sein müssen, nicht verhindert, dass 
die Einnahmen der europäischen Fußballvereine aus 
den Fernsehrechten in den vergangenen Jahren 
spektakulär gestiegen sind. Wie erwähnt, werden 
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(wie z.B. Sky und Deutsche Telekom). Doch in Ab-
wesenheit entsprechender regulativer Auflagen 
bleiben solche Deals abhängig von den kommer-
ziellen Interessen und dem guten Willen der betei-
ligten Partner. 

Gegner der vor allem auch in Europa vorherr-
schenden Regulierung zum Schutz des freien 
Zugangs zu einer bestimmten Auswahl wichtiger 
Ereignisse führen an, dass dies den frei zugäng-
lichen, vor allem den öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten erlaubte, wichtige Sportrechte zu 
einem künstlich niedrigeren Preis zu erwerben und 
damit den Sportverbänden wichtige Einnahme-
möglichkeiten entzogen würden. Dies mag unter 
bestimmten Umständen zutreffen, doch insgesamt 
hat die Gesetzgebung zum freien Zugang zu be-
sonderen Ereignissen nicht dazu geführt, die Eska-
lation der Preise für die Senderechte dieser Ver-
anstaltungen, so zum Beispiel Olympische Spiele 
und FIFA-Weltmeisterschaft, zu verhindern. Darüber 
hinaus gibt auch der US-amerikanische Markt, in 
dem eine solche restriktive Regulierung nicht an-
gewendet wird, einige wichtige Hinweise für die 
anhaltende, auch wirtschaftliche Bedeutung des 
freien Zugangs zu wichtigen Sportereignissen. Auf 
jeden Fall illustriert der amerikanische Fall, dass 
über eine breitere Wahrnehmung und eine deutlich 
größere Zuschauerschaft, wie sie über das frei 
zugängliche Fernsehen erreicht werden kann, die 
Interessen von Sportvereinen, Ligen, Rundfunk-
veranstaltern, Werbungtreibenden, Sponsoren und 
Zuschauern gleichermaßen befriedigt werden 
können. Den Sportverbänden erlaubt die (zusätz-
liche) Rechtevergabe an frei zugänglichen Rund-
funkkanälen, ihre Einnahmequellen zu diversifi-
zieren und ihre Abhängigkeit von dominanten Pay-
TV-Veranstaltern zu reduzieren. Nicht zuletzt  
unterstreicht der Kollaps führender europäischer 
Pay-TV-Unternehmen (s. Kirch), dass das skizzierte 
nicht exklusive Modell der Rechtevergabe eine 
nachhaltige und nach vorne gerichtete Strategie 
sein kann. 

Fazit
Der hier propagierte „duale“ Ansatz des Umgangs 
mit Sportübertragungsrechten kombiniert Aspekte 
des Wettbewerbsrechts mit einer medienspezi-
fischen Regulierung, speziell dem Schutz des freien 
Zugangs zu besonders wichtigen Ereignissen. Das 
Wettbewerbsrecht ist in der Vergangenheit häufig 
im Kontext der Sportübertragungsrechte einge-
setzt worden. In vielen, aber nicht allen untersuch-
ten Ländern hat die Anwendung des Wettbewerbs-
rechts einen signifikanten Einfluss auf den Erwerb, 
den Verkauf und die Auswertung von Sportüber-
tragungsrechten gehabt. Insbesondere in den 
USA und der Europäischen Union ist es den Sport-
verbänden erlaubt, die Übertragungsrechte ihrer 
Sportveranstaltungen kollektiv zu veräußern (d. h. 
für die Ligen insgesamt, statt für einzelne Teams). 
Dies ist nicht zuletzt auch der Grund dafür, warum 
der Sportrechtemarkt ein Verkäufermarkt geworden 

und NBA TV, und haben Weiterverbreitungsverträge 
mit einer Vielzahl von Distributoren getroffen. Diese 
Initiativen könnten auch Vorbildcharakter für euro-
päische Sportorganisationen haben, die ihre Ab-
hängigkeit von bestimmten Pay-TV-Veranstaltern 
reduzieren möchten. Bereits im Jahr 2008 starteten 
holländische Fußballvereine ihren eigenen Pay-TV-
Kanal, Eredivisie Live, der über alle wichtigen Dis-
tributionsplattformen verfügbar ist (Kabel, Satellit, 
Terrestrik, IPTV usw.). Im Jahr 2011 startete die 
Fußball-Liga in Frankreich ihren digitalen terres-
trischen Fernsehkanal, Cfoot, über den einige 
Liveübertragungen von der zweiten französischen 
Liga übertragen wurden (dieser Kanal wurde aller-
dings im Jahr 2012 wieder geschlossen).

Solche nicht exklusiven Verbreitungsstrategien 
könnten auch Einstiegsmöglichkeiten für alternative 
Veranstalter schaffen, die nun ebenfalls Zugang zu 
wichtigen Sportrechten erhalten könnten. Die Ver-
gabe von Exklusivrechten führt automatisch zu 
einem Monopol des höchsten Bieters, nicht exklu-
sive Modelle dagegen bieten Chancen für eine 
Multiplattform-Strategie und stärken potenziell die 
ökonomische Position der ursprünglichen Rechte-
besitzer. Im letzteren Fall wären die Nutzer nicht 
länger gezwungen, eine bestimmte Plattform zu 
abonnieren, um Zugang zu exklusivvermarkteten, 
populären Sportprogrammen zu erlangen, sondern 
sie erhielten stattdessen Möglichkeiten, unter ver-
schiedenen Anbietern zu wählen. Unter diesen Be-
dingungen könnten bei wachsendem Wettbewerb 
im Markt die Abonnementgebühren sinken und 
gleichzeitig auch die Gesamtverbreitung von Pay-
TV-Angeboten steigen. Kurz gesagt, regulatorischer 
und kommerzieller Druck würden in die gleiche 
Richtung führen, nämlich zu einer geringeren Rolle 
für Exklusivrechte im Bereich der Sportübertra-
gung. Obwohl bisher das „Unbundling“, das heißt 
die Vergabe separater Rechtepakete für Free-to-
Air, Pay-TV, Online, Mobil usw., als faires und nicht 
diskriminierendes Verfahren bei der Vergabe von 
Sportrechten angesehen wird, fördert dieses regu-
lative Instrument (wie es z. B. dem DFB in Deutsch-
land auferlegt wurde) nicht unbedingt automatisch 
das Verbraucherinteresse. Vor allem schließt der 
Ansatz des „Unbundling“ nicht aus, dass eine 
Partei (z. B. Sky in Deutschland) mehrere dieser 
verschiedenen Rechtepakete erwirbt und damit 
das Sportangebot dominiert. In diesem Zusam-
menhang könnten weitergehende Auflagen an den 
Rechteerwerber, zum Beispiel die Verpflichtung, 
Sportkanäle bzw. -inhalte an Wettbewerber weiter-
zugeben, eine angemessene Antwort auf die  
Monopolisierungstendenz der dominanten Pay-
TV-Veranstalter sein. Wettbewerber würden unter-
einander auch ohne entsprechende Auflagen zur 
Vereinbarung über die Weiterverbreitung gelangen 
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lässigung der soziokulturellen Aspekte führen kann. 
Beispielsweise ist es trotz großer Anstrengungen 
mancher Ökonomen (und politischen Akteure) 
nicht gelungen, die demokratische und gemein-
wohlorientierte Rolle des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks vollständig auf ein rein ökonomisches 
Modell zu gründen. Ebenso wenig wird es allein 
über das Wettbewerbsrecht gelingen, die wichtigen 
sozialen und kulturellen Ziele zu erreichen, die mit 
dem Sport im Rundfunk verbunden sind. In dieser 
Hinsicht überzeugt der Ansatz der Europäischen 
Union, über klare und transparente Kriterien zu 
einer Liste von besonders wichtigen Ereignissen 
zu gelangen, für die der Zugang breiter Nutzer-
schichten über frei verfügbare Fernsehkanäle ge-
sichert werden muss. In den Ländern, in denen 
weiterhin vor allem dominierende Pay-TV-Unter-
nehmen den Markt der Sportrechte beherrschen, 
wäre ein solches Modell zu empfehlen. In den an-
deren Ländern, in denen entsprechende Listen-
regelungen existieren, sind die Gesetzgeber auf-
gerufen, immer wieder vorgebrachten Forderungen 
von Pay-TV-Unternehmen und Sportverbänden, 
den freien Zugang weiter zu begrenzen, zu wider-
stehen. 

Schließlich scheint es angebracht festzuhalten, 
dass trotz der vielfach ausgerufenen Medienrevo-
lution mit der Entwicklung von Internetfernsehen, 
Social Media, mobiler Kommunikation usw. das 
etablierte Fernsehen nach wie vor unerreicht ist in 
seiner Kapazität, zu einem gemeinsamen Fernseh-
erlebnis zusammenzuführen. Sowohl in Bezug auf 
die Präferenzen der Nutzerschaft als auch (im Er-
gebnis) als Quelle der Einnahmen für Sportverbände 
bleibt das Fernsehen mit Abstand das wichtigste 
Medium für die Übertragung von Sportereignissen, 
und das wird vermutlich auch auf absehbare Zu-
kunft so bleiben. Mit dem beschriebenen Ansatz 
einer komplementären Verknüpfung von wettbe-
werbsrechtlichen Elementen im Sportrechtemarkt 
und einer vor allem medienrechtlich basierten Ab-
sicherung des freien Zugangs zu großen Sport-
ereignissen können Regulierung und Politik den 
Interessen von Rundfunkveranstaltern, Sportver-
bänden, Bürgern und Fernsehzuschauern gleicher-
maßen gerecht werden.
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